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• Er kann Vormünder einsetzen, Leibeigene frei 
machen, Adoptionen vornehmen 

 

• Er kann Urkunden aller Art ausstellen 
 

• Er kann akademische Titel ( Doktor, Magister 
etc.) verleihen 

 

• Die Grafen von Sprinzenstein haben als Bürger 
des Reiches alle Rechte und Privilegien, sind 
aber von allen Lasten befreit. 

 

• Sie sind von Zöllen und Einquartierungen befreit. 
 

• Sie erhalten das Erstgeburtsrecht. 
 

• Sie können Fideikommisse aufrichten. 
 

• Sie dürfen Herrschaften kaufen, sich danach 
benennen, sowie Städte befestigen. 

 

• Sie können aus ihrem Besitz Lehen verleihen. 
 

• Sie können den Besitz von Untertanen ohne 
Erben einziehen. 

 

• Sie sind in Rechtssachen nicht dem 
Kammergericht, sondern nur dem Kaiser 
unterworfen. 

 

• Sie haben in ihrer Wohnung das Recht, Asyl auf 
ein Jahr zu gewähren. 

 

• Sie dürfen eigenes Gold- und Silbergeld mit 
eigenem Wappen prägen. 

 

• Sie dürfen auf eigenem Gebiet Bergbau betreiben 
und nach Schätzen graben. 
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